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2)aS h- eibgen. 3nbuftrie=
bepartement hut unS in Oer»

banfenSWerter SBeife neuerbtngS für ein Saßt einen Srebit
bewilligt, auS Welchem eine artgemeffene SSergiitung in gorm
eine« SufcfmffeS sum Sebrgelb oon $r. 250 folgen £anb=
toerfSmeiftern berabfolgt werben fann, welche ber wufter»
giltigen §eranbibung Bon ßehrlingen ihre befonbere ©org=
fait mibmen molten. SDie besüglicpen $fl'd)tettljefte unb
Stnmelbeformulare tonnen bei unferrn ©efretartate belogen
Werben. fèanbmerfëmeifter, welche ben geforberten Berpfttdj'
tnngen glauben ertfpreihen su fönnen, wollen fidj bis sum
31. 3anuar 1898 bei uns fäjriftlidö anmelben.

ßeiber ift in ben legten gtoei Sauren nur eine OerhältntS=

rnäfcig geringe 3ahl od« 2lnmelbungen unb nur aus wenigen
Berufsarten eingegangen. @S ift aber int Sntercffe ber

tÇortfii^rung biefer nur oerfuchSmeife eingeführten ©uboention
ber fDîetfterleljre feljr su münfdfjen, bak M bieëmal eine

recht grofee 3®hl tüchtiger fjanbmerfSmeifier aus allen Be=

rufëarten an ber Bewerbung beteilige. 2Bir erfudjen baher
bie ©eftionëborftanbe bringenb, bie BereinSmitglieber recht*

geitig unb in geeigneter Sßeife auf bte besügltctje SluSfcgreibung
in ben gewerblichen ga^blätteru aufmerffam su machen unb

bie bei ben ßehrlingSprüfungen als tüchtig befunbenen, ge*
wiffenhaften Sehrtnetfier sur Bewerbung aufsumuntern, fowie
oon ben Bewerbern oerlangte 3sugniffe ober oon nnS aH=

fällig su fteßenbe Anfragen über bie Bewerber aus ihrem
Streife mit aller ©emiffenljaftigfeit su erlebigen. ®S liegt
im Sntereffe ber fÇorterhaltung ber Snftitution, bck bie 2Iuäs
wafil ber Seljrmelfter mit alter Sorgfalt unb Sicherheit ge*
troffen werben lönne, unb bak bie mit einem 3ufcbuk be=

badhten ßehroerhaltniffe bei ben Prüfungen einen günftigen
®rfo!g oerseibhnen fönnen.

** H=

fiehrliugSprüfungen. ©emäk einem Befchluk
ber ßentralprüfungSfommiffion werben bte Organe ber lofalen
BrüfungSfreife erfucht, bie 3eit ber Prüfung möglichft früh
ansufefcen, bamit nicht junge §anbwerfer, Weldje nach 21b*

fcfjluk ihrer ßeljrseit bie ffrembe auffuchen, au ber Sßrüfnng
teiljunehwen Perhinbert werben. Bis @nbe ^[pril füllten
wo immer möglich aße Prüfungen beeubigt fein.

Ilm ferner bem llebelftanbe absuhelfett, bafe foldhe, welche

ihre Sehrseit erft im §erbft beenbtgt hüben, infolge ber S3e=

ftimmnng oon 9lrt. 2, litt. 6 beS fdjmeis. ffteglementS an
ben grühlingSprüfungen nicht teilnehmen fönnen, möchte bie

SentratprüfungSfommiffion, namentlich benjenigen Greifen,
welche eine größere Beteiligung erwarten bürfen, bie Ber=

anftaltung oon fjjerbfiprüfnngen anempfehlen.
SBo fich für bie Prüfungen ©chuhwacher anmelben, wirb

ben SßrüfungSorganen empfohlen, bie gachepperten wo möglith
ans ben Btitgliebern beS fdhweis- ©chuhmachermeifterbereinS
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Praktische Mütter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Hsldinghausen.

Grgau str die oWeile« KMàànen des schweiz. Gemrbeveà.
Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den IS. Januar î8S8.

hat manchen niedergerungen,
Den vordem kein Unglück bezwungen.

Kreisschreiben Nr. 17S
an die

Sektionen des Schweizerischen
Gewerbevereins.

Werte Vereinsgenossen!

Das h. eidgen. Industrie-
département hat uns in ver-

dankenswerter Weise neuerdings für ein Jahr einen Kredit
bewilligt, aus welchem eine angemessene Vergütung in Form
eines Zuschusses zum Lehrgeld von Fr. 250 solchen Hand-
Werksmeistern Verabfolgt werden kann, welche der muster-

giltigen Heranbidung von Lehrlingen ihre besondere Sorg-
fält widmen wollen. Die bezüglichen Pflichtenhefte und
Anmeldeformulare können bei unserm Sekretariate bezogen
werden. Handwerksmeister, welche den geforderten Verpflich-
tungen glauben entsprechen zu können, wollen sich bis zum
31. Januar 1898 bei uns schriftlich anmelden.

Leider ist in den letzten zwei Jahren nur eine Verhältnis-
mäßig geringe Zahl von Anmeldungen und nur aus wenigen
Berufsarten eingegangen. Es ist aber im Interesse der

Fortführung dieser nur versuchsweise eingeführten Subvention
der Meisterlchre sehr zu wünschen, daß sich diesmal eine

recht große Zahl tüchtiger Handwerksmeister aus allen Be-
rufsarten an der Bewerbung beteilige. Wir ersuchen daher
die Sektionsvorstände dringend, die Vereinsmitglieder recht-

zeitig und in geeigneter Weise auf die bezügliche Ausschreibung
in den gewerblichen Fachblättern aufmerksam zu machen und

die bei den Lehrlingsvrüfungen als tüchtig befundenen, ge-
wissenhaften Lehrmeister zur Bewerbung aufzumuntern, sowie
von den Bewerbern verlangte Zeugnisse oder von uns all-
fällig zu stellende Anfragen über die Bewerber aus ihrem
Kreise mit aller Gewissenhaftigkeit zu erledigen. Es liegt
im Interesse der Forterhaltung der Institution, daß die Aus-
wadl der Lehrmeister mit aller Sorgfalt und Sicherheit ge-
troffen werden könne, und daß die mit einem Zuschuß be-
dachten Lchrverhältnisse bei den Prüfungen einen günstigen
Erfolg verzeichnen können.

-i-
S S

Lehrlingsprüfungen. Gemäß einem Beschluß
der Centralprüfungskommission werden die Organe der lokalen
Prüfurgskreise ersucht, die Zeit der Prüfung möglichst früh
anzusetzen, damit nicht junge Handwerker, welche nach Ab-
schluß ihrer Lehrzeit die Fremde aufsuchen, an der Prüfung
teilzunehmen verhindert werden. Bis Ende April sollten
wo immer möglich alle Prüfungen beendigt sein.

Um ferner dem Uebelstande abzuhelfen, daß solche, welche

ihre Lehrzeit erst im Herbst beendigt haben, infolge der Be-
stimmung von Art. 2, Übt. 6 des schweiz. Reglements an
den Frühlingsprüfungen nicht teilnehmen können, möchte die

Centralprüfungskommission, namentlich denjenigen Kreisen,
welche eine größere Beteiligung erwarten dürfen, die Ver-
anstaltung von Herbstprüfungcn anempfehlen.

Wo sich für die Prüfungen Schuhmacher anmelden, wird
den Prüfungsorganen empfohlen, die Fachcxperten wo möglich
aus den Mitgliedern des schweiz. Schuhmachermeistervereins
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§u wählen uitb bafür su forgen, bah bfe bon biefem SSereiti

obligatorily erfiärte „Rnlettung pr Fachprüfung" genau
befolgt werbe.

©cpliehlich werben bie RrüfnngSorgane bringenb erfucpt,
ber ©entralprüfungSfommiffion 3üt unb Ort ber Sßriifungen
fobalb wie möglich mitteilen p wollen, bamit btefelbe bie

beftellten Rbgeorbneten recptseittg abifieren fann.
** *

Tie 3nftitution ber gewerblichen Süßanberbor»
trage tönnte bon unfern ©eftionen biel mehr benüpi
werben unb bringen wir biefelbe beSpalb in ßrinnernng.
Rbgefepen bon ben wichtigen gewerblichen 3ütfragen, Wie

3. S. fcpweiserifcpe ©ewerbegefepgebung, tranfen» unb Un»

faßberficperung, ©ewerbefiatifttf u. f. w. bietet fleh ben

©eftionen fo biel lehrreicher unb anregenber TtSfuffionS»
ftoff über wirtfcpaftlicpe fragen, RecptSfunbe unb ©efep»

gebung, gewerbliche Stlbung unb Technologie, bah bie

©eftionSborftänbe bie günftige ©elegenpeit, ihre Rütglteber
aufpflären, im 233inter^albja^r niept berfäumen foßien.

Süßir haben im 3amtar 1896 für bie gewerblichen
Süßanberborträge ein Regulatib famt SersetcpniS geeigneter

Themata unb Referenten herausgegeben, baS aßen ©efttonen,
Welche eS noch nicht befipen foHten, gratis pr Verfügung fteht.

** *
TaS p. fcpwets. 3oßbepartement fteßt uns eine Rnsapl

©çemplare ber „Schweif föanbelsftatifttf" (©in»
unb RuSfupr ber wichtigften Süßaren), Welche in Quartal»
heften erfepeint, sur Verfügung. ©eftionSborftänbe, welche

im laufenben 3apre ein ©pmplar biefer ©tatifttf gratté su

bestehen wünfehen, woßen fiep beförberlich bei unferem
©efretariat melben.

** *
Rßfäßtg noch auSftehenbe auSgefüßte Fragebogen be»

treffenb Rnwenbung beS etbgen. FabrifgefepeS finb fofort
an unfer ©efretariat einsufenben.

** *
©epon wieber haben fich neue ©eftionen angemelbct:

ber üpanbwerfer» unb ©ewerbeberein Süßoblen (Rargau) mit
85 Rlitgltebem;

ber §anbwerfer» unb ©ewerbeberein Reuenfiabt mit 25 RUt»

gliebern.
©ie feien uns beftenS wißfomraen!

SRit freunbeibgenöffifchem ©ruh!
Für ben Ieitenben RnSfcpuh,

®er Sßräfibent:
3. ©cheibegger;

®er ©efretär:
SBerner SrebS.

6c(jtt)etjerifdjer (fkmcröehemn.

Sreisfcpreiben
beS SororteS beS ©cpweiserifcpen ©ewerbebereinS

an bie

Äautonalborfiänbe bon ©t. ©aßen, Tlprgau unb Rppenseß,
fowie an ben fèanbwerfer» unb ©ewerbeberein äßtntertpur,

bom 11. 3anuar 1898.

Saut Sefcpluh beS SentralborftanbeS bom 25. Qftober
1897 foß bie Frage ber SerufSgenoffenfcpaften ein föaupt»
traftanbum ber näcpften 3ahre8oerfammlung unfereS SereinS
btlben unb bafelbft sur befinittben ©ntfcheibnng gelangen.
Unterbeffen foß bie Frage weiter abgeflärt unb foßer. nament»
lieh bie bon ©eite unferer ©eftionen eingegangenen tunb»
gebungen unb Rnträge, Welche Renberungen ber SjSoftuIate
ober beS SorgepenS in ber ©ewerbegefepgebungSfrage über»

paupt borfcplagen, geprüft unb foweit »möglich berüeffieptigt
werben.

Für bie ©rlebigung biefeS RuftrageS an ben Ieitenben
RuSfcpuh foramen hauptfächltch in Setracpt bie Sefcplüffe
beS Dftfcpweiserifcpen ©ewerbetages bom Ruguft 1896 unb
btejenigen ber ©eftion SJBtntertpur bom Rlärs 1897.

Ter erftere lautet: „Tie Serfammlung fpricht ben SunbeS*
behörben ben Süßunfcp aus, beförberlich eine Rebijton bon
Rrt. 31 ber SunbeSberfaffung oorsnnehmen, ohne Ruffteßung
be? ©runbfapeS ber obligatorifchen SerufSgenoffenfcpaften,
bagegen ber energifchen Sefämpfung beS unlantern Süßett»

bewerbeS."
Ter Sefcpluh beS £anbwerfer= unb ©ewerbebereinS

Süßintertpur lautet: „Uebersengt bon ber Unmöglipfeit ber

©tnführung ber obligatorifchen SerufSgenoffenfcpaften, foßte
ber ©d&Weisertfche ©ewerbeberein ein eibgenöffifcpeS ©ewerbe»

gefep in ber Richtung anftreben, bah baS gewerbliche Sil»
bungSwefen unterftüpt, ber unlautere Süßettbewerb befämpft,
bas ©ubmifftonswefen geregelt unb freie SernfSgenoffen»
fchaften geförbert würben."

Ter fo fummarifch gehaltene Süßortlaut biefer Refolntion
fann berfepteben interpretiert werben nnb je nach ber Ruf»
faffung fanr. man Rnhänger ober ©egner berfelben fein.
Um nuit gemiffenßaft ermitteln su fönnen, inwiefern wir
biefe Sorfcpläge bei ben Rnträgen an bie SapreSberfammlung
berücffichtigen fönnen, bitten wir ©ie, uns über folgenbe
Fragen mögltchft, beftimmt Ruffchluh geben su woßen.

1. Süßie benfen ©ie fich bie SS 011 s i e h u n g eines

fchweijerifchen ©ewer&egefe^eS, welches u. a. bie Se»

fämpfung beS unlautem SüßetibewerbeS, bie Unterftüpung
beS gewerblichen SilbungSwefenS unb bie Regelung beS

SubmiffionSWefenS sum 3®ecïe hätte? ©oß biefe
Soßsiehung ben R 01 i s e i 0 r g a n e n unb bem orbent»

licpen Riep ter anheimgefteßt werben?
2. Faß? ©ie sur Soßsiehung folder ©efepeSbeftimmungen

bie SDUtwtrfung oon Fachleuten als notwenbig
ober sweefmähig erachten, wie benfen ©ie fich beren

Qualififation, bie Rrt ihrer 2Baî)I unb bie Semeffung
ihrer Sefugniffe neben ben orbentltcpen Organen?

Süßer foß s. S. befugt fein, barüber su entfeheiben,
wo bte „Unlauterfett" im ©rwerbSleben anfängt unb
ihre ©rense finbet Tie Sßolisei, ber orbentliche
Richter ober Fachleute ©oßen ebentueß bie legieren
bon ben Sepörben bezeichnet werben, ober als Ser»
trauenSmänner ber SerufSaugehörigen bon biefen
lepteren?

3. könnten ©ie fry sur Sefampfung beS unlauteren
SüßettbewerbeSmit einem ©efep analog bemjenigen
für baS bentfehe Reich begnügen?

4. galten ©ie es für möglich, bah pr Rbpülfe ber

Sßiihftänbe im ©ubmiffionswefen irgenb welche

©efeheSbeftimmungen ohne gefeplty geregelte Riitmir»
futtg ber SerufSberbänbe fich wtrffamer erWeifen als
bie bisher bon nnS borgefcplagenen SRahnapmen?
©bentueß wie benfen ©ie fich bie Sorfcpriften eineS

folchen ©efepeS unb gegen Wen foflten fiep folcha
richten, gegen bie arbettbergebenben Sepörben unb
Rribaten ober gegen bte Submittenten?

5. Süßie benfen ©ie ftep bie bon Süßintertpur borgefcplagenen

freiwilligen SerufSberbänbe? Stürben
biefelben iprem Sßefen unb iprer Drganifation nach
ben heute beftepenben fdpweiserifchen SFleifterbereinen
entfpreepen, ober in Welch' anberer Form?

6. ©lauben ©te, bah eine petition ober ein 3 aitiatib»
begehren betnffenb Rebijion beS Rrt. 31 ber SnnbeS»

berfaffnng im ©inne ber ©infepränfung ber
©ewerbefreipeit RuSficpt auf ©rfolg hätte, fo
lange nidpt subor bie ©runbfäfce eineS SunbeSgefepeS
feftgefteßt wären, welche über bie ©rensen unb Trag»
weite biefer ©infepränfung tlarpeit berfepaffen

Ta unfer ©entralborftanb bte Rnträge su ü&anben ber

SapreSberfammlung in feiner näcpften, etwa Rütte F^ruar
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zu wählen und dafür zu sorgen, daß die von diesem Verein
obligatorisch erklärte „Anleitung zur Fachprüfung" genau
befolgt werde.

Schließlich werden die Prüfungsorgane dringend ersucht,
der Centralprüfungskommisston Zeit und Ort der Prüfungen
sobald wie möglich mitteilen zu wollen, damit dieselbe die

bestellten Abgeordneten rechtzeitig avisieren kann.

» 5

Die Institution der gewerblichen Wandervor-
träge könnte von unsern Sektionen viel mehr benützt

werden und bringen wir dieselbe deshalb in Erinnerung.
Abgesehen von den wichtigen gewerblichen Zeitfragen, wie

z. B. schweizerische Gewerbegesetzgebung, Kranken- und Un-
fallversicherung, Gewerbestatistik u. s. w. bietet sich den

Sektionen so viel lehrreicher und anregender Diskusstons-
stoff über wirtschaftliche Fragen, Rechtskunde und Gesetz-

gebung, gewerbliche Bildung und Technologie, daß die

Sekttonsvorstände die günstige Gelegenheit, ihre Mitglieder
aufzuklären, im Winterhalbjahr nicht versäumen sollten.

Wir haben im Januar 1896 für die gewerblichen
Wandervorträge ein Regulativ samt Verzeichnis geeigneter

Themata und Referenten herausgegeben, das allen Sektionen,
welche es noch nicht besitzen sollten, gratis zur Verfügung steht.

-i-
H »

Das h. schweiz. Zolldepartement stellt uns eine Anzahl
Exemplare der „Schweiz. H an dels statist ik" (Ein-
und Ausfuhr der wichtigsten Waren), welche in Quartal-
heften erscheint, zur Verfügung. Scktionsvorstände, welche

im laufenden Jahre ein Exemplar dieser Statistik gratis zu

beziehen wünschen, wollen sich beförderlich bei unserem
Sekretariat melden.

»

Allfällig noch ausstehende ausgefüllte Fragebogen be-

treffend Anwendung des eidgen. Fabrikgesetzes sind sofort
an unser Sekretariat einzusenden.

-i-

Schon wieder haben sich zwei neue Sektionen angemeldet:
der Handwerker- und Gewerbeverein Wahlen (Aargau) mit

35 Mitgliedern;
der Handwerker- und Gewerbeverein Neuenstadt mit 25 Mit-

gliedern.
Sie seien uns bestens willkommen!

Mit freundeidgenössischem Gruß!
Für den leitenden Ausschuß,

Der Präsident:
I. Scheidegger;

Der Sekretär:
Werner Krebs.

Schweizerischer Gewerbeverein.

Kreisschreiben
des Vorortes des Schweizerischen Gewerbevereins

an die

Kantonalvorstände von St. Gallen, Thurgau und Appenzell,
sowie an den Handwerker- und Gewerbeverein Winterthur,

vom 11. Januar 1898.

Laut Beschluß des Centralvorstandes vom 25. Oktober
1897 soll die Frage der Berufsgenossenschaften ein Haupt-
traktandum der nächsten Jahresversammlung unseres Vereins
bilden und daselbst zur definitiven Entscheidung gelangen.
Unterdessen soll die Frage weiter abgeklärt und sollen nament-
lich die von Seite unserer Sektionen eingegangenen Kund-
gedungen und Anträge, welche Aenderungen der Postulate
oder des Vorgehens in der Gewerbegesetzgebungsfrage über-
Haupt vorschlagen, geprüft und soweit (möglich berücksichtigt
werden.

Für die Erledigung dieses Auftrages an den leitenden
Ausschuß kommen hauptsächlich in Betracht die Beschlüsse
des Ostschweizerischen Gewerbetages vom August 1896 und
diejenigen der Sektion Winterthur vom März 1397.

Der erstere lautet: „Die Versammlung spricht den Bundes-
behörden den Wunsch aus, beförderlich eine Revision von
Art. 31 der Bundesverfassung vorzunehmen, ohne Aufstellung
des Grundsatzes der obligatorischen Berufsgenossenschaften,
dagegen der energischen Bekämpfung des unlautern Wett-
bewerbes."

Der Beschluß des Handwerker- und Gewerbevereins
Winterthur lautet: „Ueberzeugt von der Unmöglichkeit der

Einführung der obligatorischen Berufsgenoffenschasten, sollte
der Schweizerische Gewerbeverein ein eidgenössisches Gewerbe-
gesetz in der Richtung anstreben, daß das gewerbliche Bil-
dungswesen unterstützt, der unlautere Wettbewerb bekämpft,
das Submisstonswesen geregelt und freie Berufsgenossen-
schaffen gefördert würden."

Der so summarisch gehaltene Wortlaut dieser Resolution
kann verschieden interpretiert werden und je nach der Auf-
fassung kann man Anhänger oder Gegner derselben sein.
Um nun gewissenhaft ermitteln zu können, inwiefern wir
diese Vorschläge bei den Anträgen an die Jahresversammlung
berücksichtigen können, bitten wir Sie, uns über folgende
Fragen möglichst bestimmt Aufschluß geben zu wollen.

1. Wie denken Sie sich die Vollziehung eines
schweizerischen Gewerbegesetzes, welches u. a. die Be-
kämpfung des unlautern Wettbewerbes, die Unterstützung
des gewerblichen Bildungswesens und die Regelung des

Submissionswesens zum Zwecke hätte? Soll diese

Vollziehung den P oli zei o r g a nen und dem ordent-
lichen Richter anheimgestellt werden?

2. Falls Sie zur Vollziehung solcher Gesetzesbestimmungen
die Mitwirkung von Fachleuten als notwendig
oder zweckmäßig erachten, wie denken Sie sich deren

Qualifikation, die Art ihrer Wahl und die Bemessung
ihrer Befugnisse neben den ordentlichen Organen?

Wer soll z. B. befugt sein, darüber zu entscheiden,
wo die „Unlauterkeit" im Erwerbsleben anfängt und
ihre Grenze findet? Die Polizei, der ordentliche
Richter oder Fachleute? Sollen eventuell die letzteren
von den Behörden bezeichnet werden, oder als Ver-
trauensmänner der Berufsangehörigen von diesen

letzteren?
3. Könnten Sie sich zur Bekämpfung des unlauteren

Wettbewerbes mit einem Gesetz analog demjenigen
für das deutsche Reich begnügen?

4. Halten Sie es für möglich, daß zur Abhülfe der

Mißstände im Submissionswesen irgend welche

Gesetzesbestimmungen ohne gesetzlich geregelte Mitwir-
kung der Berufsverbände sich wirksamer erweisen als
die bisher von uns vorgeschlagenen Maßnahmen?
Eventuell wie denken Sie sich die Vorschriften eines
solchen Gesetzes und gegen wen sollten sich solche

richten, gegen die arbettvergebenden Behörden und

Privaten oder gegen die Submittenten?
5. Wie denken Sie sich die von Winterthur vorgeschlagenen

freiwilligen Berufsverbände? Würden
dieselben ihrem Wesen und ihrer Organisation nach
den heute bestehenden schweizerischen Meistervereinen
entsprechen, oder in welch' anderer Form?

6. Glauben Sie, daß eine Petition oder ein Jiitiativ-
begehren betreffend Revision des Art. 31 der Bundes-
Verfassung im Sinne der Einschränkung der
Gewerbefreiheit Aussicht auf Erfolg hätte, so

lange nicht zuvor die Grundsätze eines Bundesgesetzes
festgestellt wären, welche über die Grenzen und Trag-
weite dieser Einschränkung Klarheit verschaffen?

Da unser Centralvorstand die Anträge zu Handen der

Jahresversammlung in seiner nächsten, etwa Mitte Februar
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ffattfinbenben ©ißung foßte feftfießen fönnen, mitffen wir
©ie bitten, 3hre gefl. furs unb präcis gehaltenen antworten
un§ bis fpäteftenS ben 10. jÇebruar sufommen
laffen su woßen. 2Bir glauben umfomehr hierauf rennen
SU bürfen, als mit ausnähme bon swei ifjurgauifchen @ef»
tionen uns bis jefet aus bem Greife berjenigen Sereine,
welche ben ofifchweiserifchen ©ewerbetag befd^idEt haben, feine
antwort auf bie in unferem SreiSfäjreiben Sr. 162 auf»
gefteßten DiSfnfftonSfragen, ber SeantwortungStermin längft
bestrichen tft, eingelangt finb.

NB. aeußerfier Dermin: 10. gebruar 1898.

Ser&anbêfôeîen.
Snietfanloncler ©ewerbetag. ©nbe jÇebruar foß in

2B i I ein interfantonaler ©ewerbetag ftattfinben snr noch«
maligen Sefpredjung ber obligatorifchen S e r u f 8=

genoffenfchaften; ebenfo foßen Sorfdjtäge sur S3e=

fämbfung ber illohalen Sonfurrens sur 23efdhlufe=

faffung borgelegt werben.

Serf(|tebetteê.
Söelfauöfießung. 3m „©cfiweiser. §anbeISamtSblatt"

Wirb befannt gemacht, baß bie Sureau^ be§ fchweiserifdjen
©eneralfommiffärS in ©enf, Sue be §oßanbe, 12 (©prech»
ftunben bon 9 Uhr bormittagS bis Stittag) unb jenes beS

©eneralfefretariateS in 8ürt<b, Sörfengebäube (1. ©todt),
eröffnet finb. Die amtliche Sorrefponbens ift nach @enf su
richten. S5ie Seßanblmtg ber organifatorifchen fragen unb
angelegenheiten ift bem ©eneralfefretariat in 3üri<h über«

tragen.

Saêler ©ewetbe»au§fteUung 1901. 3um Sïrâfibenten
biefer auSfteßnng würbe gewählt: §err Dberft 2B. aitotß»
Sifdher, su Sisepräfibenten bie ©erren ©manuel ©öttiSheim
unb Sationalrat S. Stöchltn=3felin.

Das projezierte ©tabtoerwaitungggebâube heim j?rau>
münftep in ®er geplante Seubau umfcplteßt mit
bem beftepenben SerwaltungSgebäube einen 490 m* meffenben
§of. Der anban am ©hör ber graumünfterfirche foß ab»

getragen werben. Der Sorbpgel beS projeftierten SaueS

ift gans nahe an bie gfraumünfterfirche gerücft, swipe« ihm
unb ber Kirche geht ein öffentlicher Durchgang oon ber

gfraumünfterftraße sum ©tabthaufguaf. Son bem aus Oer»

fdjiebenen Seitaltern ftaramenben Srcusgange fann etwa bie

§älfte als Seil beS öffentlichen Durchgangs erhalten werben.

©inftweilen werben in bem ©ebäube untergebracht werben:
3m ©rbgefdjoß unb im erften ©tocf beS öfilichen unb beS

nörblichen f51ägel§ bie SjSoliseiöerwaltung famt ber ©inwohner»
unb Sttlitärfontroße, aber ohne baS geuerWehrinfpeftorat,
im sweiten ©tocf be§ öftlichen fÇlfigelS ber ©tabtrat, ber

©tabipräfibent unb bie ©tabtfanslei, im s®siten ©tocf beS

nörblichen fÇliigels baS ©ibilftanbSamt, im ©rbgefdjoße unb
im erften ©tocf beS ffiblichen unb beS meftlißjen gflügelS
unb im sweiten ©tocf beS ffiblichen glfigels bie ginans»
berwaltung, unb im s®eiten ©tocf beS weftlidjen SPgelS
bie ©chuloerwaltung, im britten ©tocf ber Sauborftanb I
mit Sanslei, Siefbauamt unb §o<hbauamt I, ferner ber

Sauborftanb II mit Sanslei.
außerhalb beS graumünfteramteS werben fich aisbann

befinben: Die ©teuerberwaltung im Sunftpaufe sur Steife,
baS gfeuerweprinfpeftorat im ©trohhof unb in ben Siefen»
höfen, ber Sorftanb, bie fanslei unb bie meiften Dtenftab»
teiiungen beS ©efunbpeitSWefenS, ferner baS ©traßeninfpef»
torat an ber 3?töfiergaffe, baS Saboratorium in' ber ©chipfe,
bas ©anitätScorpS unb bie abbecferei an ber ©erbergaffe,
baS SermeffnngSamt am 3ähri«8erplafc, baS fèocpbauamt II
in ber Sörfe, bie ©traßenbahnoerwattung an ber fèufgaffe,
baS SJaifenamt im §anfe sur Sfiben.

Die Saufoften finb beranfdhlagt auf 8fr. 1,200,000.
Der ©tabtrat beantragt bem ©roßen ©tabtrate: 1) an
bie ©emeinbe wirb folgenber antrag gerietet: Dem ©tabt»
rate wirb für bie ©rridjtung eines ©ebäubeS für bie ©tabt»
berwaltung am ffSIafee beS graumfinfteramteS ein Srebit
bon fjr. 1,200,000 gewahrt. 2) Der ©tabtrat wirb er»

mächtigt, bie alten ©ebäulichfeiten im gfraumünfteramte fofort
fchleifen su laffen.

©in intereffanter Sau. Stan lieft, bie Sorboftbapn
projeftiere bie ©rrichtung einer unterirbifchen Jgalteftation
ber rechtsufrigen ©eebafin ungefähr 50 m nörbltch bom
Solptechnifum, s« ber bom ©eitergraben, oberhalb beS föotelS
„©entrai", ein Sunnel einmfinben werbe.

Der „offene SeiipungSfaal" ber Sfortbilbungöfdjule
ber ©tabt ©t. ©aßen. Die für sWanglofe unb fachgemäße
Seidhnertfcbe auSbilbung ber angepörigen ber bautedjnifchen
SerufSarten, wie Staurer, 3iutmerleute, ©teinpauer, ©cpretner,
©pengier, ©chloffer jc., fpesieß eingerichtete Unterrichtsgelegen»
heit wirb bereits in erheblichem Staße unb mit fichtbarem
©rfolge benußt. Der fpesieße gachlehrer, §r. Sinaft, weiß
ben Sebfirfniffen ber ©chfiler etngepenb Secpnung su tragen
unb hat auch bereits ein äußerft reichhaltiges anfdjauungS»
material sufammengebracht, um bie ©chfiler an $aub bon
Sorweifungen fo fiéer als möglich in bie ©inselheiten ihres
SerufeS unb ber babei berWenbeten Staterialien unb Son»
ftruftionen einsuführen.

SweifeßoS tft aber noch öielen bie ©inrlchtung nidjt sur
©enfige befannt, welche fie fonft gerne unb mit Sorteil be=

ttußen würben, ©olcpe, alfo namentlich ßeprltnge unb ®e»

feilen, befonberS für gäße ffirseren ober längeren Unter»

bruches ihrer SerufSarbeit, mögen ungeniert fleh bei §errn
Sinaft perfönlicß borfteßen unb fich bon ihm bie ©tnrießtung
geigen laffen. Da jeber ©intretenbe fpesieß nach feinen be»

fonberen Sebfirfniffen unterwiefen Wirb, fann jeber lernen
unb üben, was er braucht, ©ibt eS eine förberlichere art,
freie 3eit S« berwenben, als fich unter tüchtiger anleitung
in feinem Serufe grfinblicher auSbilben s« laffen unb s®ar
befonberS in jener Sichtung, in welcher eine gachfchule be=

rficffichtigen fann, waS bie SBerfftätte eben nicht su bieten
bermag?

2Bir glauben Steiftern, ©efeßen unb ßeljrlingen einen

Dienft s« erweifen, wenn wir fie wteberholt auf ben 3'ithnen»
faal aufmerffam machen unb heben nod) befonberS heroor,
baß ber Sefudj ein burcßauS freier ift; täglich bie boße

3eit ober nur beftiramte eingelne Sage auf beliebig lange
Dauer, Wie eS eben bie Serljältntffe beS ©inselnen mit fleh

bringen.
Sur baS barf fjerborgeljoben werben, baß bie ÜJtehrsaßl

ber bisherigen Sefucher ftetS wieber famen unb mit uuer»
mfiblichem gleiße unb regfter arbeitSluft fich hie gebotene
©elegenheit su Süßen machten, weit fie ben hohen SSert

erfannten, ben biefe ©tubien für ihr praftifcfjeS gfortfommen
unb ©mporfommen haben. Stögen jte immer mehr Sa<h»

ahmer ßnben; eS wirb bteS bann bie Seßörbe um fo mehr
in ihrem Sorhaben beftärfen, nom fÇrfihjahr 1898 ab einen

ähnlichen UnterrtdfjtSjaal für bie Deforatib»®emerbe (Staler,
Sithographen ec.) einsuridjten unb bamit bie ffortbilbungS»
fdjule immer mehr su einer ©ewerbefdjule auSsugeftalten,
welchen Samen fie heute fdjon minbeftenS fo gut öerbiente

als manche anftalt, bie ihn berettS führt.

Sletrttttttbeiterfdjule aßintetthur. Der ©roße ©tabtrat
Sßinterihur genehmigte ben antrag ber ©emerbefommiffion
auf ©rweiterung ber Stetaßarbeiterfchule im Softenbetrage
oon 3fr. 66,000. ©8 foß oorab für bie abteilung ber

Stecpantfer fßlaß gefchaffen unb auch hie Stobeßfchreinerei
als Sehrfach aufgenommen werben. Stan wtß für eine

©djülersapl oon 100 (bisher 80) ißlaß fchaffen.

Ueber bie ©aleftantfihe anftalt in SSurt (fÇreiamt)
fhretbt bie ,,©<hw. fÇr. Sr." : 3« Sturt würbe bie §anb=
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stattfindenden Sitzung sollte feststellen können, müssen wir
Sie bitten, Ihre gest. kurz und präcis gehaltenen Antworten
uns bis spätestens den 10. Februar zukommen
lassen zu wollen. Wir glauben umsomehr hierauf rechnen
zu dürfen, als mit Ausnahme von zwei thurgauischen Sek-
tionen uns bis jetzt aus dem Kreise derjenigen Vereine,
welche den ostschweizerischen Gewerbetag beschickt haben, keine
Antwort auf die in unserem Kreisschreiben Nr. 162 auf-
gestellten Diskusfionsfragen, der Beantwortungstermin längst
verstrichen ist, eingelangt find.

HL. Aeußerster Termin: 10. Februar 1898.

Verbandswesen.
Interkantonaler Gewerbetag. Ende Februar soll in

Wil ein interkantonaler Gewerbetag stattfinden zur noch-
maligen Besprechung der obligatorischen Berufs-
genossenschaften; ebenso sollen Vorschläge zur Be-
kämpfung der illoyalen Konkurrenz zur Beschluß-
fassung vorgelegt werden.

Verschiedenes.

Weltausstellung. Im „Schweizer. Handelsamtsblatt"
wird bekannt gemacht, daß die Bureaux des schweizerischen
Generalkommissärs in Genf, Rue de Hollande, 12 (Sprech-
stunden von 9 Uhr vormittags bis Mittag) und jenes des

Generalsekretariates in Zürich, Börsengebäude (1. Stock),
eröffnet sind. Die amtliche Korrespondenz ist nach Genf zu
richten. Die Behandlung der organisatorischen Fragen und
Angelegenheiten ist dem Generalsekretariat in Zürich über-
tragen.

Basler Gewerbe-Ausstellung 1901. Zum Präsidenten
dieser Ausstellung wurde gewählt: Herr Oberst W. Alioth-
Bischer, zu Vizepräsidenten die Herren Emanuel Göttisheim
und Nationalrat K. Köchlin-Jselin.

Das projektierte Stadtverwaltungsgebäude beim Frau-
Münster in Zürich. Der geplante Neubau umschließt mit
dem bestehenden Verwaltungsgebäude einen 490 irr^ messenden

Hof. Der Anbau am Chor der Fraumünsterkirche soll ab-

getragen werden. Der Nordflügel des projektierten Baues
ist ganz nahe an die Fraumünsterkirche gerückt, zwischen ihm
und der Kirche geht ein öffentlicher Durchgang von der

Fraumünsterstraße zum Stadthausquai. Von dem aus ver-
schiedenen Zeitaltern stammenden Kreuzgange kann etwa die

Hälfte als Teil des öffentlichen Durchgangs erhalten werden.
Einstweilen werden in dem Gebäude untergebracht werden:

Im Erdgeschoß und im ersten Stock des östlichen und des

nördlichen Flügels die Polizeiverwaltung samt der Einwohner-
und Militärkontrolle, aber ohne das Feuerwehrinspektorat,
im zweiten Stock des östlichen Flügels der Stadtrat, der

Stadtpräsident und die Stadtkanzlei, im zweiten Stock des

nördlichen Flügels das Civilstandsamt, im Erdgeschoße und
im ersten Stock des südlichen und des westlichen Flügels
und im zweiten Stock des südlichen Flügels die Finanz-
Verwaltung, und im zweiten Stock des westlichen Flügels
die Schuloerwaltung, im dritten Stock der Bauvorstand I
mit Kanzlei, Tiefbauamt und Hochbauamt I, serner der

Bauvorstand II mit Kanzlei.
Außerhalb des Fraumünsteramtes werden sich alsdann

befinden: Die Steuerverwaliung im Zunfthanse zur Meise,
das Feuerwehrinspektorat im Strohhof und in den Tiefen-
Höfen, der Vorstand, die Kanzlei und die meisten Dienstab-
teilungen des Gesundheitswesens, ferner das Straßeninspek-
torat an der Flößergasse, das Laboratorium in' der Schipfe,
das Sanitätscorps und die Abdeckerei an der Gerbergasse,
das Vermeffungsamt am Zähringerplatz, das Hochbauamt II
in der Börse, die Straßenbahnverwaltung an der Hufgasse,
das Waisenamt im Hause zur Rüden.

Die Baukosten sind veranschlagt auf Fr. 1,200,000.
Der Stadtrat beantragt dem Großen Stadtrate: 1) An
die Gemeinde wird folgender Antrag gerichtet: Dem Stadt-
rate wird für die Errichtung eines Gebäudes für die Stadt-
Verwaltung am Platze des Fraumünsteramtes ein Kredit
von Fr. 1,200,000 gewährt. 2) Der Stadtrat wird er-
mächtigt, die alten Gebäulichkeiten im Fraumünsteramte sofort
schleifen zu lassen.

Ein interessanter Bau. Man liest, die Nordostbahn
projektiere die Errichtung einer unterirdischen Haltestation
der rechtsufrigen Seebahn ungefähr 50 ua nördlich vom
Polytechnikum, zu der vom Seilergraben, oberhalb des Hotels
„Central", ein Tunnel einmünden werde.

Der „offene Zeichnungssaal" der Fortbildungsschule
der Stadt St. Gallen. Die für zwanglose und fachgemäße
zeichnerische Ausbildung der Angehörigen der bautechnischen
Berufsarten, wie Maurer, Zimmerleute, Steinhauer, Schreiner,
Spengler, Schloffer zc., speziell eingerichtete Unterrichtsgelegen-
heit wird bereits in erheblichem Maße und mit sichtbarem
Erfolge benutzt. Der spezielle Fachlehrer, Hr. Kinast, weiß
den Bedürfnissen der Schüler eingehend Rechnung zu tragen
und hat auch bereits ein äußerst reichhaltiges Anschauungs-
material zusammengebracht, um die Schüler an Hand von
Vorweisungen so sicker als möglich in die Einzelheiten ihres
Berufes und der dabei verwendeten Materialien und Kon-
struktionen einzuführen.

Zweifellos ist aber noch vielen die Einrichtung nicht zur
Genüge bekannt, welche sie sonst gerne und mit Vorteil be-

nutzen würden. Solche, also namentlich Lehrlinge und Ge-
sellen, besonders für Fälle kürzeren oder längeren Unter-
bruches ihrer Berufsarbeit, mögen ungeniert sich bei Herrn
Kinast persönlich vorstellen und sich von ihm die Einrichtung
zeigen lassen. Da jeder Eintretende speziell nach seinen be-

sonderen Bedürfnissen unterwiesen wird, kann jeder lernen
und üben, was er braucht. Gibt es eine förderlichere Art,
freie Zeit zu verwenden, als sich unter tüchtiger Anleitung
in seinem Berufe gründlicher ausbilden zu lassen und zwar
besonders in jener Richtung, in welcher eine Fachschule be-

rücksichtigen kann, was die Werkstätte eben nicht zu bieten
vermag?

Wir glauben Meistern, Gesellen und Lehrlingen einen

Dienst zu erweisen, wenn wir sie wiederholt auf den Z-tchnen-
saal aufmerksam machen und heben noch besonders hervor,
daß der Besuch ein durchaus freier ist; täglich die volle
Zeit oder nur bestimmte einzelne Tage auf beliebig lange
Dauer, wie es eben die Verhältnisse des Einzelnen mit sich

bringen.
Nur das darf hervorgehoben werden, daß die Mehrzahl

der bisherigen Besucher stets wieder kamen und mit uuer-
müdlichem Fleiße und regster Arbeitslust sich die gebotene
Gelegenheit zu Nutzen machten, weil sie den hohen Wert
erkannten, den diese Studien für ihr praktisches Fortkommen
und Emporkommen haben. Mögen fie immer mehr Nach-
ahmer findendes wird dies dann die Behörde um so mehr
in ihrem Vorhaben bestärken, vom Frühjahr 1898 ab einen

ähnlichen Unterrichtssaal für die Dekorativ-Gewerbe (Maler.
Lithographen zc,) einzurichten und damit die Fortbtldungs-
schule immer mehr zu einer Gewerbeschule auszugestalten,
welchen Namen sie heute schon mindestens so gut verdiente

als manche Anstalt, die ihn bereits führt.

Metallarbeiterschule Winterthur. Der Große Stadtrat
Winterîhur genehmigte den Antrag der Gewerbekommission

auf Erweiterung der Metallarbeiterschnle im Kostenbetrage

von Fr. 66,000. Es soll vorab für die Abteilung der

Mechaniker Platz geschaffen und auch die Modellschreinerei
als Lehrfach aufgenommen werden. Man will für eine

Schülerzahl von 100 (bisher 80) Platz schaffen.

Ueber die Salefianische Anstalt in Muri (Freiamt)
schreibt die „Schw. Fr. Pr.": In Muri wurde die Hand-
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